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Vertrag über IT-Dienstleistungen 

zwischen  

BwFuhrparkService GmbH 

Am Turm 42 

53721 Siegburg 

Vertragsnummer/Kennung Auftraggeber: 26/Research & Advisory/01 

„Auftraggeber" 

und _____ 

Vertragsnummer/Kennung Auftragnehmer: _____ 

„Auftragnehmer“ 

wird folgender Vertrag geschlossen: 

 

1 Gegenstand und Bestandteile des Vertrages 

1.1 Vertragsgegenstand 

Gegenstand des Vertrages sind Dienstleistungen des Auftragnehmers gemäß Leistungsbeschreibung. 

1.2 Vertragsbestandteile 

Es gelten als Vertragsbestandteile: 

1.2.1 dieser Vertragstext mit den folgenden Anlagen: 

Anlage 
Nr. 

Bezeichnung Datum/Version Anzahl Seiten 

1 Vergabeunterlagen, 
Leistungsbeschreibung, 

Anlagen 

N/A N/A 

2 Zuschlagsschreiben des 
Auftraggebers 

[Datum] N/A 

3 Angebot des Auftragnehmers [Datum Angebot] N/A 

☒ Es gelten die Anlagen in folgender Rangfolge 1-2-3. 

1.2.2 die Ergänzenden Vertragsbedingungen für IT-Dienstleistungen (EVB-IT Dienstleistungs-AGB) in der 
bei Bereitstellung der Vergabeunterlagen geltenden Fassung einschließlich der Muster 1 und 2 

1.2.3 sowie nachrangig die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B) 
in der bei Bereitstellung der Vergabeunterlagen geltenden Fassung. 

Die EVB-IT Dienstleistungs-AGB stehen unter evb-it.gov.de zur Einsichtnahme bereit. Die VOL/B wurde im 
Bundesanzeiger AT Nr. 178a vom 23. September 2003 veröffentlicht. 

Soweit Allgemeine Geschäftsbedingungen im Sinne von § 305 BGB in den hier referenzierten Dokumenten des 
Auftragnehmers bzw. den sonstigen vom Auftragnehmer beigefügten Anlagen zu diesem Vertrag Regelungen in 
den EVB-IT Dienstleistungs-AGB widersprechen, sind sie ausgeschlossen, soweit nicht eine anderweitige 
Vereinbarung in den EVB-IT Dienstleistungs-AGB zugelassen ist. 

Weitere Geschäftsbedingungen sind ausgeschlossen, soweit in diesem Vertrag nichts anderes vereinbart ist. 

Für alle in diesem Vertrag genannten Beträge gilt einheitlich der Euro als Währung. Die vereinbarten Vergütungen 
verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer, soweit Umsatzsteuerpflicht besteht. 

Die mit * gekennzeichneten Begriffe sind am Ende der EVB-IT Dienstleistungs-AGB definiert. 

http://evb-it.gov.de/
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2 Überblick über die vereinbarten Leistungen 

Der Auftragnehmer erbringt für den Auftraggeber folgende Dienstleistungen: 

☐ Beratung 

☐ Projektleitungsunterstützung 

☐ Schulung 

☐ Einführungsunterstützung 

☐ Betreiberleistungen 

☐ Benutzerunterstützungsleistungen 

☐ Providerleistungen ohne Inhaltsverantwortlichkeit 

☐ Unterstützung bei Planungsleistungen 

☐ Unterstützung bei Softwareentwicklung 

☐ Hotline 

☒ sonstige Dienstleistungen gemäß Leistungsbeschreibung.  

3 Beschreibung der Leistungen/Laufzeit und Kündigung 

3.1 Art, Umfang und Termine 

Art, Umfang und Termine der zu erbringenden Leistungen ergeben sich aus der folgenden Tabelle (Termin- und 
Leistungsplan): 

Lfd. 
Nr. 

Leistung 

(ggf. Verweis auf 
Anlage) 

Ort der Leistung MVD1 Beginn² 

  

Ende/Termin3 

1 Leistungen gemäß 
Leistungsbeschreibung 

Der Leistungsort 
bestimmt sich nach 
Ziffer 6.1 der 
Leistungsbeschreibung 

 Am 15.07.2026 
bzw. für den Fall, 

dass die 
Zuschlagserteilung 

nach dem 
15.07.2026 erfolgt, 

mit 
Zuschlagserteilung. 

14.07.2028 

 

Fußnote Erläuterung 

1 MVD = Mindestvertragsdauer 

2 wenn keine Vorgabe für Beginn, dann Feld leer lassen 

3 z. B. festes Datum ggf. mit Uhrzeit oder „nach 48 Monaten“ (wenn Vertrag unbefristet, dann 
Feld leer lassen) 

 

☐ Feiertage im Sinne dieses Vertrages sind die Feiertage in _____ (siehe Ziffer 5.1 EVB-IT Dienstleistungs-

AGB). 

3.2 Einmalig zu erbringende Leistungen 

☐ Die Leistungen gemäß Nummer 3.1 lfd. Nr. _____ werden einmalig erbracht. 
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3.3 Regelmäßig zu erbringende Leistungen 

☐ Die Leistungen gemäß Nummer 3.1 lfd. Nr. _____ werden 

☐ in folgendem Zyklus erbracht: 

☐ wöchentlich 

☐ monatlich 

jeweils 

☐ an folgenden Tagen: _____ (Wochentag(e) bzw. bei monatlichen Zyklen auch „1. Montag im 

Monat“) 

☐ in der Zeit von _____ bis _____ (Uhrzeit) 

nicht jedoch an Feiertagen. 

☐ in folgenden Zyklen zu folgenden Zeiten erbracht: _____. 

3.4 Leistungen, die nur auf Abruf erbracht werden sollen 

☐ Die Leistungen gemäß Nummer 3.1 lfd. Nr. _____ werden nur auf Abruf erbracht. 

☐ Der Mindestvorlauf für den Abruf beträgt _____ (Stunden/Tage). 

☐ Die geschätzte Abnahme beträgt _____ (Stunden/Tage) pro _____ (z. B. 

Vertragsmonat/Vertragsquartal/Vertragsjahr/Vertragslaufzeit). 

☐ Die vereinbarte Mindestabnahme beträgt _____ (Stunden/Tage) pro _____ (z. B. Vertragsmonat, 

Vertragsquartal, Vertragsjahr, Vertragslaufzeit). 

☐ Die Mindestabnahme für Leistungen, die Reisen erforderlich machen, beträgt pro Abruf _____ 

(Stunden/Tage). 

Soweit Leistungen nur auf Abruf zu erbringen sind, hält sich der Auftragnehmer in dem vorgenannten Zeitraum zur 
Leistungserbringung bereit. 

3.5 Abweichende Kündigungsregelung 

☐ Abweichend von Ziffer 15.1 EVB-IT Dienstleistungs-AGB beträgt die Kündigungsfrist _____ Monat(e) zum 

Ablauf eines _____ (z.B. Kalendermonats/Kalendervierteljahres/Kalenderjahres). 

☐ Abweichend von Ziffer 15.1 EVB-IT Dienstleistungs-AGB wird bei vereinbarter fester Laufzeit ein 

Sonderkündigungsrecht gem. Anlage Nr. _____ vereinbart. 

4 Vergütung 

4.1 Vergütung nach Aufwand 

☐ Die Leistungen gemäß 

☐ Nummer 3.1 lfd. Nr. _____ werden nach Aufwand gemäß Kategorie(n) _____ aus Nummer 4.1.1 

☐ mit einer Obergrenze in Höhe von _____ Euro 

☐ Nummer 3.1 lfd. Nr. _____ werden nach Aufwand gemäß Kategorie(n) _____ aus Nummer 4.1.1 

☐ mit einer Obergrenze in Höhe von _____ Euro 

☐ Nummer 3.1 lfd. Nr. _____ werden nach Aufwand gemäß Kategorie(n) _____ aus Nummer 4.1.1 

☐ mit einer Obergrenze in Höhe von _____ Euro 

vergütet. 
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4.1.1 Kategorien 

Lfd. 
Nr. 

Bezeichnung 
der 

Kategorie 

Stundensatz 
für 

Tätigkeiten 
innerhalb 

der 
zuschlags-

freien Zeiten 

Tagessatz 
für 

Tätigkeiten 
innerhalb 

der 
zuschlags-

freien 
Zeiten 

Zuschläge in 
Prozent auf 

die Stunden- 
und 

Tagessätze 
Montag bis 

Freitag 
(Arbeitstage) 
außerhalb der 

zuschlags-
freien Zeiten 

Zuschläge 
in Prozent 

auf die 
Stunden- 

und 
Tagessätze 

Samstag 

von _____ 

bis _____ 

Zuschläge 
in Prozent 

auf die 
Stunden- 

und 
Tagessätze 

Samstag 

von _____ 

bis _____ 

Zuschläge 
in Prozent 

auf die 
Stunden- 

und 
Tagessätze 
Sonn- und 
Feiertage 

von _____ 

bis _____ 

Zuschläge 
in Prozent 

auf die 
Stunden- 

und 
Tagessätze 
Sonn- und 
Feiertage 

von _____ 

bis _____ 

    _____ % _____ % _____ % _____ % _____ % 

 

Festlegung der zuschlagsfreien Zeiten: 

Arbeitstag zuschlagsfreie Zeiten 

Montag bis Donnerstag von _____ bis _____ Uhr 

Freitag von _____ bis _____ Uhr 

 

☐ Weitere Vereinbarungen gemäß Anlage Nr. _____. 

4.1.2 Abweichende Regelungen für die Bestimmung und Vergütung von Personentagessätzen 

☐ Abweichend von Ziffer 9.2.4 Satz 2 EVB-IT Dienstleistungs-AGB können bei entsprechendem Nachweis pro 

Kalendertag bis zu 10 Stunden abgerechnet werden. 

☐ Abweichend von Ziffer 9.2.4 Sätze 2 und 3 Dienstleistungs-AGB kann ein voller Tagessatz nur in Rechnung 

gestellt werden, wenn mindestens 10 Stunden geleistet wurden. Werden weniger als 10 Zeitstunden pro Tag 
geleistet, sind diese anteilig in Rechnung zu stellen. 

☐ weitere Vereinbarungen gemäß Anlage Nr. _____. 

4.1.3 Reisekosten/Nebenkosten*/Materialkosten/Reisezeiten 

☐ Reisekosten werden nicht gesondert vergütet. 

☐ Reisekosten werden vergütet gemäß Anlage Nr. _____. 

  

☐ Nebenkosten* werden nicht gesondert vergütet. 

☐ Nebenkosten* werden vergütet gemäß Anlage Nr. _____. 

 

☐ Materialkosten werden nicht gesondert vergütet. 

☐ Materialkosten werden vergütet gemäß Anlage Nr. _____. 

  

☐ Reisezeiten werden nicht gesondert vergütet. 

☐ Reisezeiten werden zu 50 % als Arbeitszeiten vergütet. 

☐ Reisezeiten werden vergütet gemäß Anlage Nr. _____. 
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4.1.4 Preisanpassung 

☐ Es wird eine Preisanpassung 

☐ gemäß Ziffer 9.5 EVB-IT Dienstleistungs-AGB 

☐ gemäß Anlage Nr. _____ 

für die Kategorien gemäß Nummer 4.1.1 vereinbart. 

4.1.5 Fälligkeit und Zahlung 

Die Vergütung ist abweichend von Ziffer 9.3 EVB-IT Dienstleistungs-AGB nicht monatlich nachträglich fällig, 
sondern 

☐ zum 15. des auf die Leistungserbringung folgenden Monats. 

☐ wie folgt _____. 

☐ gemäß Anlage Nr. _____. 

4.1.6 Besondere Bestimmungen zur Vergütung nach Aufwand 

☐ Besondere Bestimmungen zur Vergütung nach Aufwand sind in Anlage Nr. _____ vereinbart. 

4.2 Vergütung zum Pauschalfestpreis 

☒ Die Leistungen gemäß Nummer 3.1 lfd. Nr. 1 werden zum Pauschalfestpreis gemäß Anlage Preisblatt 

vergütet. 

☐ Es werden folgende Abschlagszahlungen vereinbart: 

Betrag: _____ Anlass: _____, 

Betrag: _____ Anlass: _____, 

Betrag: _____ Anlass: _____. 

4.3 Rechnungsadresse 

Die Rechnungstellung richtet sich nach Nummer 15.6 dieses Vertrages. 

5 Service- und Reaktionszeiten* 

☐ Für die Leistungen gemäß Nummer 3.1 lfd. Nr. _____ werden folgende Service- und Reaktionszeiten* 

vereinbart: 

5.1 Servicezeiten* 

Tag Uhrzeit 

_____ bis 
_____ 

von _____ bis _____ Uhr 

An 
Sonntagen 

von _____ bis _____ Uhr 

An 
Feiertagen 

von _____ bis _____ Uhr 

 

☐ Weitere Vereinbarungen zu Servicezeiten* gemäß Anlage Nr. _____. 
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5.2 Reaktionszeiten* 

Leistung gemäß Nummer 3.1 Anlass/Problemkategorie Reaktionszeit* 
in Stunden 

   

 

☐ Die Reaktionszeiten* werden in Anlage Nr. _____ festgelegt. 

  

Reaktionszeiten* beginnen ausschließlich mit Zugang der entsprechenden Meldung oder dem Eintritt des 
vereinbarten Ereignisses während der vereinbarten Servicezeiten* und laufen ausschließlich während der 
vereinbarten Servicezeiten*. 

Ergänzend können in Nummer 12 für die Nichteinhaltung der o.g. Zeiten Vertragsstrafen vereinbart werden. 

6 Ansprechpartner 

Ansprechpartner des Auftraggebers (Name, Abteilung, Telefon, E-Mal): 

_____ 

Ansprechpartner des Auftragnehmers (Name, Abteilung, Telefon, E-Mail): 

_____ 

7 Besondere Anforderungen an Mitarbeiter des Auftragnehmers 

☐ Mindestanforderungen an das einzusetzende Personal des Auftragnehmers: 

Lfd. 
Nr. 

Position Schlüsselposition 
gemäß Ziffer 8.3 

EVB-IT 
Dienstleistungs-

AGB 

(ja/nein) 

Fachliche 
Qualifikation 

Sicherheitsüberprüfung  
Ü 1, 2 oder 3 1 

Sonstige Anforderungen, 
z. B. weitere 
Sicherheitsanforderungen 

      

1 Stufen der Sicherheitsüberprüfung gemäß Sicherheitsüberprüfungsgesetz 

 

☐ Abweichend von Ziffer 8.1 EVB-IT Dienstleistungs-AGB ist der Auftragnehmer verpflichtet, für die Leistungen 

gemäß Nummer 3.1 lfd. Nr. _____ nur Personal einzusetzen, welches bereit ist, sich aufgrund des 
Verpflichtungsgesetzes verpflichten zu lassen. 

☐ Abweichend von Ziffer 8.1 EVB-IT Dienstleistungs-AGB ist der Auftragnehmer berechtigt, für die Leistungen 

gemäß Nummer 3.1 lfd. Nr. _____ auch Personal einzusetzen, welches lediglich in folgender Sprache zu 
kommunizieren in der Lage ist: _____. 

☐ Mindestanforderungen an das einzusetzende Personal des Auftragnehmers ergeben sich aus Anlage Nr. 

_____. 

8 Mitwirkungsleistungen des Auftraggebers 

☐ Folgende Mitwirkungsleistungen des Auftraggebers werden abweichend und zusätzlich zu Ziffer 14 EVB-IT 

Dienstleistungs-AGB vereinbart: _____. 

☐ Die Mitwirkungsleistungen des Auftraggebers ergeben sich abweichend und zusätzlich zu Ziffer 14 EVB-IT 

Dienstleistungs-AGB aus Anlage Nr. _____. 
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9 Abweichende Nutzungsrechte an den Leistungsergebnissen, Erfindungen 

Für folgende Leistungsergebnisse werden von Ziffer 3.1 EVB-IT Dienstleistungs-AGB abweichende 
Nutzungs­rechte vereinbart: 

☐ Für alle Ergebnisse der Leistungen gemäß Nummer 3.1 lfd. Nr. _____ gilt Ziffer 3.1 EVB-IT Dienstleistungs-

AGB mit der Maßgabe, dass statt des dort aufgeführten nicht ausschließlichen Nutzungsrechts ein 
ausschließliches Nutzungsrecht gewährt wird, vorbestehende Werke jedoch ausgenommen. 

☐ Für folgende Ergebnisse der Leistungen gemäß Nummer 3.1 lfd. Nr. _____ gilt Ziffer 3.1 EVB-IT 

Dienstleistungs-AGB mit der Maßgabe, dass statt des dort aufgeführten nicht ausschließlichen 
Nutzungsrechts ein ausschließliches Nutzungsrecht gewährt wird, vorbestehende Werke jedoch 
ausgenommen: _____. 

☐ Für alle Ergebnisse der Leistungen gemäß Nummer 3.1 lfd. Nr. _____ gilt Ziffer 3.1 EVB-IT Dienstleistungs-

AGB mit der Maßgabe, dass eine gewerbliche Verbreitung uneingeschränkt möglich ist. 

☐ Für folgende Ergebnisse der Leistungen gemäß Nummer 3.1 lfd. Nr. _____ gilt Ziffer 3.1 EVB-IT 

Dienstleistungs-AGB mit der Maßgabe, dass eine gewerbliche Verbreitung uneingeschränkt möglich ist, 
_____. 

☐ Für alle Ergebnisse der Leistungen gemäß Nummer 3.1 lfd. Nr. _____ gilt Ziffer 3.1 EVB-IT Dienstleistungs-

AGB mit der Maßgabe, dass jegliche gewerbliche Verbreitung ausgeschlossen ist. 

☐ Für folgende Ergebnisse der Leistungen gemäß Nummer 3.1 lfd. Nr. _____ gilt Ziffer 3.1 EVB-IT 

Dienstleistungs-AGB mit der Maßgabe, dass jegliche gewerbliche Verbreitung ausgeschlossen ist: _____. 

☐ Für alle Ergebnisse der Leistungen (z.B. Dokumentationen) gemäß Nummer 3.1 lfd. Nr. _____ gilt 

abweichend von Ziffer 3.1 EVB-IT Dienstleistungs-AGB folgende von openCode* freigegebene Lizenz: _____. 

☐ Bereitstellung als Open Source Software*: Die Bereitstellung der Ergebnisse der Leistungen gemäß 

Nummer 3.1 lfd. Nr. _____ erfolgt als Open Source Software* (ergänzend zur Rechteeinräumung gemäß Ziffer 
3.1 EVB-IT Dienstleistungs-AGB und zu ggf. vorstehend vereinbarten Änderungen daran). 

Zusätzlich bzw. abweichend davon gilt folgendes. Die Bereitstellung der Software 

☐ muss wie vorstehend beschrieben, jedoch unter von openCode* freigegebenen Lizenzen erfolgen. 

☐ muss wie vorstehend beschrieben, jedoch unter von openCode* freigegebenen Lizenzen, die keinen 

Copyleft*-Effekt haben, erfolgen (sog. permissive Lizenzen, z.B. MIT- oder Apachelizenz > Version 1.0). 

☐ muss wie vorstehend beschrieben, jedoch unter von openCode* freigegebenen Lizenzen mit Copyleft*-

Effekt zur Verfügung gestellt werden (sog. reziproke Lizenzen, z.B. GNU GPL oder LGPL). 

☐ muss wie vorstehend beschrieben, jedoch unter der/den folgenden Lizenz(en) zur Verfügung gestellt 

werden, die den Anforderungen an Open Source Software* entsprechen: _____. 

☐ Soweit die Ergebnisse der Leistungen als Open Source Software* bereitgestellt werden müssen, wird 

vereinbart, dass diese ggf. gemeinsam mit folgender Software genutzt und verbreitet wird (siehe Ziffer 
3.2 EVB-IT Dienstleistungs-AGB): _____. 

☐ Von Ziffer 3.1 EVB-IT Dienstleistungs-AGB abweichende Nutzungsrechte sind in Anlage Nr. _____ geregelt. 

☐ Für Erfindungen, die anlässlich der Vertragserfüllung gemacht werden, gelten abweichend von Ziffer 4 EVB-IT 

Dienstleistungs-AGB die Regelungen in Anlage Nr. _____. 

☐ Abweichend von Ziffer 3.4 EVB-IT Dienstleistungs-AGB darf der Auftragnehmer vorbestehende Software 

bzw. Softwareteile auch ohne Zustimmung des Auftraggebers in die Leistungsergebnisse integrieren, sofern 
daran Nutzungsrechte wie an den Leistungsergebnissen im Übrigen verschafft werden. 

10 Quellcode* und Software Bill of Materials (SBOM) 

Im Falle der Erstellung oder Bearbeitung von Software: 

☐ ist gemäß Ziffer 3.7 EVB-IT Dienstleistungs-AGB der jeweils aktuelle Stand der Software, einschließlich der 

Quellcodes* auf folgendem vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Quellcoderepository zu speichern: 
_____. 
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☐ wird abweichend von Ziffer 3.7 EVB-IT Dienstleistungs-AGB der jeweils aktuelle Stand der Software, 

einschließlich der Quellcodes* wie folgt gespeichert und dem Auftraggeber zur Verfügung gestellt: _____. 

☐ wird abweichend von Ziffer 3.7 EVB-IT Dienstleistungs-AGB der jeweils aktuelle Stand der Software, 

einschließlich der Quellcodes* nicht täglich sondern _____ (z.B. am Ende jeder Arbeitswoche) abgespeichert. 

☐ erfolgt die Übergabe des Quellcodes* auch am Ende jedes Leistungsmonats in elektronischer Form auf einem 

Datenträger. 

Die Pflichten in Bezug auf die Übergabe des Quellcodes* von Open Source Software* bleiben von den vereinbarten 
Abweichungen nach dieser Nummer 10 unberührt. 

  

☐ Der Auftragnehmer stellt dem Auftraggeber eine Software Bill of Materials (SBOM) gemäß BSI TR-03183-2 für 

den jeweils aktuellen Stand der Software 

☐ im Format SPDX 

☐ im Format CycloneDX 

zur Verfügung. 

11 Abweichende Haftungsregelungen 

☐ Abweichend von Ziffer 13.1 EVB-IT Dienstleistungs-AGB beträgt die Haftungsobergrenze bei leicht 

fahrlässigen Pflichtverletzungen 

☐ pro Schadensfall _____ Euro. 

☐ insgesamt für diesen Vertrag _____ Euro. 

☐ Abweichend von Ziffer 13.1 EVB-IT Dienstleistungs-AGB gelten für die Haftung bei leicht fahrlässigen 

Pflichtverletzungen die Regelungen gemäß Anlage Nr. _____. 

☒ Abweichend von Ziffer 13.3 EVB-IT Dienstleistungs-AGB haftet der Auftragnehmer auch für entgangenen 

Gewinn. 

12 Vertragsstrafen 

☐ Als vertragsstrafenrelevant im Sinne von Ziffer 10.3 EVB-IT Dienstleistungs-AGB gelten die in Nummer 3.1 lfd. 

Nr. _____ vereinbarten Leistungstermine. 

☐ Abweichend von Ziffer 10.3 EVB-IT Dienstleistungs-AGB wird für Leistungen gemäß Nummer 3.1 lfd. Nr. 

_____ die Vertragsstrafenregelung gemäß Anlage Nr. _____ vereinbart. 

☐ Für die Nichteinhaltung von Reaktionszeiten* gilt die Vertragsstrafenregelung aus Ziffer 10.4 EVB-IT 

Dienstleistungs-AGB. 

☐ Für die Nichteinhaltung von Reaktionszeiten* gelten die Regelungen in Anlage Nr. _____. 

☐ Für jeden Verstoß gegen Ziffer 1.5 oder Ziffer 1.6 der EVB-IT Dienstleistungs-AGB wird eine Vertragsstrafe in 

Höhe von _____ Euro vereinbart. Dies gilt nicht, wenn der Auftragnehmer den Verstoß nicht zu vertreten hat. 

☐ Für jeden Verstoß des Auftragnehmers gegen die Regelung im ersten Aufzählungspunkt der Ziffer 8.3 EVB-IT 

Dienstleistungs-AGB wird eine Vertragsstrafe in Höhe von _____ Euro vereinbart. Dies gilt nicht, wenn der 
Auftragnehmer den Verstoß nicht zu vertreten hat. 

13 Weitere Regelungen 

13.1 Datenschutz, Geheimhaltung und Sicherheit 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich für die Laufzeit des Vertrages 

☐ bei der Erbringung der vertraglichen Leistungen die Regelungen zur IT-Sicherheit gemäß Anlage Nr. _____ zu 

beachten. 

☐ der Geheimschutzbetreuung gemäß Anlage Nr. _____ zu unterstellen. 

☐ die Regelungen des Auftraggebers zur Sicherheit am Einsatzort gemäß Anlage Nr. _____ zu beachten. 
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☐ folgende weitere Regelungen einzuhalten: _____. 

☐ Ergänzend zu bzw. abweichend von Ziffer 19 EVB-IT Dienstleistungs-AGB ergeben sich Regelungen zur 

Geheim­haltung bzw. zur Sicherheit aus Anlage Nr. _____. 

☐ Da durch den Auftragnehmer personenbezogene Daten im Auftrag des Auftraggebers verarbeitet werden 

sollen (Auftragsverarbeitung), treffen die Parteien in Anlage Nr. _____ eine schriftliche Vereinbarung, die 
zumindest die gesetzlichen Mindestanforderungen beinhaltet. 

☐ Die Parteien treffen sonstige Vereinbarungen zum Datenschutz gemäß Anlage Nr. _____. 

13.2 Haftpflichtversicherung 

☒ Der Nachweis einer Betriebshaftpflichtversicherung gemäß Ziffer 18 EVB-IT Dienstleistungs-AGB wird mit den 

folgenden Deckungssummen vereinbart: 

• Deckung für Personen- und Sachschäden pro Versicherungsfall und -jahr: 5 Mio. EUR 

• Deckung für Vermögensschäden pro Versicherungsfall und -jahr: 5 Mio. EUR 

13.3 Teleservice* 

☐ Soweit der Auftragnehmer zur Leistung durch Teleservice* berechtigt ist, wird er diesen ausschließlich 

aufgrund der Teleservicevereinbarung gemäß Anlage Nr. _____ erbringen und darf dabei ausschließlich 
folgendes automatisiertes Verfahren einsetzen: _____ (Produktbezeichnung). Dieses Verfahren muss neben 
den Anforderungen aus Ziffer 1.5 EVB-IT Dienstleistungs-AGB auch den Anforderungen aus der Anlage Nr. 
_____ genügen. 

13.4 Dokumentations- und Berichtspflichten 

☐ Abweichend von Ziffer 6 EVB-IT Dienstleistungs-AGB dokumentiert der Auftragnehmer die Leistungen gemäß 

Nummer 3.1 lfd. Nr. _____ nicht in deutscher, sondern in _____ Sprache. 

☐ Weitere Dokumentations- und Berichtspflichten des Auftragnehmers ergeben sich aus Anlage Nr. _____. 

13.5 Interessenkonflikt 

☐ Regelungen zur Vermeidung eines Interessenskonfliktes ergeben sich aus Anlage Nr. _____. 

14 Pflichten nach Vertragsende 

☐ Ergänzend zu Ziffer 16 EVB-IT Dienstleistungs-AGB ergeben sich weitere Vereinbarungen zu den Pflichten 

des Auftragnehmers nach Vertragsende aus Anlage Nr. _____. 

15 Sonstige Vereinbarungen 

☒ Sonstige Vereinbarungen:  

15.1 Laufzeit 

15.1.1 Die Laufzeit dieser Vereinbarung beginnt am 15.07.2026. Erfolgt die Zuschlagserteilung nach dem 

15.07.2026, beginnt die Vereinbarung hiervon abweichend mit Zuschlagserteilung. Der Vertrag endet am 

14.07.2028. 

15.1.2 Die Vereinbarung verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr, soweit diese nicht spätestens sechs 

Monate vor Ablauf durch den Auftraggeber schriftlich gekündigt wird. Eine Vertragsverlängerung unter den 

genannten Bedingungen kann maximal zweimal erfolgen, womit die Vereinbarung spätestens am 

14.07.2030 endet. 

15.1.3 Die vorstehende Regelung zum Leistungszeitraum hat Wirksamkeit, sofern die Bundeswehr nicht ihr 

Vertragsverhältnis mit der BwFuhrparkService GmbH vorzeitig auflöst oder beendet. 

 

15.2 Abrufobergrenze 

 Die Abrufobergrenze der Vereinbarung wird auf 5.864.000 EUR netto festgelegt. Wird die Abrufobergrenze 

vor Vertragsende erreicht, so endet dieser Vertrag automatisch, ohne dass es eines weiteren Zutuns der 

Parteien bedarf. 



 

Dienstvertrag (Langfassung) 

Version 3.0.0 vom 01.03.2026 
Seite 11 von 14 

 

15.3 Geheimhaltung, Sicherheit und Datenschutz 

15.3.1 Die Parteien sind verpflichtet, sämtliche ihnen zugänglich werdenden Informationen, die als vertraulich 

bezeichnet werden oder nach sonstigen Umständen als Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse erkennbar 

sind, geheim zu halten und sie, soweit nicht für die Geschäftsbeziehung geboten, weder aufzuzeichnen 

noch weiterzugeben oder zu verwerten. Dies gilt über die Vertragsdauer hinaus für unbegrenzte Zeit. 

15.3.2 Die Geheimhaltungsverpflichtung entfällt, soweit die Informationen der empfangenden Partei nachweislich 

bereits vor Aufnahme der Vertragsbeziehung bekannt oder vor der Aufnahme der Vertragsbeziehung 

allgemein bekannt oder allgemein zugänglich waren oder ohne Verschulden der empfangenden Partei 

allgemein bekannt oder zugänglich werden. Die Beweislast trägt die empfangende Partei. 

15.3.3 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, den Inhalt des Vertrages Dritten nur mitzuteilen, wenn und soweit dies 

für die Erfüllung des Vertrages notwendig ist. In diesem Fall bedarf es der vorherigen schriftlichen Freigabe 

durch den Auftraggeber. 

15.3.4 Sofern der Auftragnehmer im Rahmen der Auftragsdurchführung von Verschlusssachen des 

Geheimhaltungsgrades VS-VERTRAULICH oder höher Kenntnis erhalten muss, muss er sich in der 

Geheimschutzbetreuung der jeweils zuständigen nationalen Sicherheitsbehörde seines Heimatstaates 

befinden oder zumindest bereit sein, sich in die Geheimschutzbetreuung der jeweils zuständigen 

nationalen Sicherheitsbehörde seines Heimatstaates aufnehmen zu lassen. 

15.3.5 Darüberhinausgehende Regelungen zur Vertraulichkeit nach der Verschlusssachenanweisung (VSA) 

bleiben davon unberührt. 

15.3.6 Soweit der Auftragnehmer Leistungen an den Auftraggeber erbringt, betraut er mit den Arbeiten nur 

zuverlässiges Personal nach den Sicherheitskriterien der Bundeswehr. Eine Sicherheitsüberprüfung behält 

sich der Auftraggeber vor. 

15.3.7 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, ihm bekanntwerdende Mängel und gegen seine IT-Systeme und 

Services gerichtete Angriffe, weitere Störungen sowie Verstöße gegen die Informationssicherheit 

unverzüglich an den Auftraggeber (Servicedesk BwFPS: support@bwfps.de) zu melden, wenn Systeme 

oder Projekte des Auftraggebers hiervon betroffen sein könnten. Der Auftragnehmer stellt dem 

Auftraggeber die für die interne Bewertung und Abwicklung des Vorfalls notwendigen Informationen sowie 

einen Abschlussbericht zur Verfügung. Der Auftraggeber verpflichtet sich zur Geheimhaltung der erlangten 

Informationen. 

15.3.8 Presseveröffentlichungen, Referenzangabe und/oder Logo-Verwendung durch den Auftragnehmer sind nur 

nach Abstimmung und vorheriger schriftlicher Einwilligung durch den Auftraggeber erlaubt. 

15.3.9 Der Auftragnehmer gewährt dem Auftraggeber das nicht ausschließliche, unwiderrufliche, dauerhafte und 

übertragbare Recht, Fotos, Filme und ähnliche Dokumente für eigene Zwecke zu erstellen, zu nutzen 

und/oder zu vervielfältigen, soweit nichts anderes vereinbart ist. Dies gilt insbesondere auch, wenn das 

Logo des Auftragnehmers abgebildet und/oder zu erkennen ist. 

15.3.10 Der Auftragnehmer wird beim Umgang mit personenbezogenen Daten die Bestimmungen der 

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und anderer datenschutzrechtlicher Bestimmungen beachten 

und einhalten und angemessene organisatorische und technische Maßnahmen zur Einhaltung dieser 

treffen. Die Wahrung der Betroffenenrechte, Art. 12-21 wird sichergestellt. 

15.3.11 Vorbehaltlich anderweitiger ausdrücklicher Vereinbarungen zwischen den Parteien verarbeitet der 

Auftragnehmer personenbezogene Daten im Zusammenhang mit der Durchführung diesem Vertrag als 

eigenständiger Verantwortlicher im Sinne von Art. 4 Nr. 7 DSGVO ausschließlich zur Erbringung der in 

dieser Rahmenvereinbarung vereinbarten Leistungen und in dem hierfür erforderlichen Umfang. Eine 

Verarbeitung personenbezogener Daten für andere Zwecke ist unzulässig. Der Auftragnehmer wird dem 

Auftraggeber auf Anforderung, die zur Einhaltung der anwendbaren datenschutzrechtlichen Vorschriften 

erforderlichen Auskünfte erteilen und Informationen zur Verfügung stellen. 

15.3.12 Bei Vertragsbeendigung hat der Auftragnehmer die ihm vom Auftraggeber zum Zweck der Durchführung 

dieses Vertrages überlassenen Daten auf Verlangen des Auftraggebers zu löschen, zu sperren oder zu 

vernichten. 
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15.3.13 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, gleichartige Bestimmungen in Verträge sowohl mit seinen 

Unterauftragnehmern als auch mit seinen Leiharbeitnehmern aufzunehmen. Diese Verpflichtung besteht 

nicht, soweit ein Unterauftrag Leistungen betrifft, die der Unterauftragnehmer üblicherweise auch an Dritte 

erbringt und die den Forderungen der nationalen Sicherheitsbehörde oder des Bundesministeriums der 

Verteidigung hinsichtlich der Sicherheit und der Geheimhaltung nicht unterliegen. 

 

15.4 Korruptionsprävention und sonstige gesetzliche Bestimmungen 

15.4.1 Die Parteien erklären ihren festen Willen, jeglicher Form der Korruption entgegenzuwirken. 

15.4.2 Der Auftragnehmer garantiert, dass er die Vorgaben des Gesetzes zur Regelung eines allgemeinen 

Mindestlohns (MiLoG) sowie die einschlägigen Bestimmungen des Gesetzes über zwingende 

Arbeitsbedingungen für grenzüberschreitend entsandte und für regelmäßig im Inland beschäftigte 

Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (AentG) in der jeweils gültigen Fassung einhält.  

15.4.3 Der Auftragnehmer hat mit Abgabe seines Angebots eine Eigenerklärung im Hinblick auf die Einhaltung 

dieser Anforderungen erklärt. Der Auftragnehmer verpflichtet sich in der weiteren Folge jährlich, spätestens 

zum 30.06. eines laufenden Jahres unaufgefordert die Anlage Verpflichtungserklärung zum Arbeitnehmer-

Entsendegesetz und Mindestlohn-Gesetz an die Rechtsabteilung des Auftraggebers (recht@bwfps.de) – 

vorzugsweise mit einer Bestätigung eines Wirtschaftsprüfers oder Steuerberaters – zu übersenden.  

15.4.4 Der Auftraggeber ist berechtigt, bei Anlass entsprechende Audits in Hinblick auf die Einhaltung des MiLoG 

beim Auftragnehmer durchzuführen.  

15.4.5 Der Auftraggeber hat im Hinblick auf die von ihm zu beachtenden gesetzlichen und behördlichen 

Bestimmungen zum AentG und MiLoG sowie zur Einhaltung der Grundprinzipien der Antikorruption das 

Recht, alle Unterlagen des Auftragnehmers im Zusammenhang mit der Erfüllung des Vertrages 

einzusehen und Kontrollen vorzunehmen. Das Einsichts- und Prüfrecht bezieht sich nicht auf 

Kalkulationen, Preise oder die Kostenstruktur des Auftragnehmers und seiner Vertragspartner. Der 

Auftraggeber, nämlich deren Rechtsabteilung, von ihr beauftragte Revisoren sowie ihre 

Jahresabschlussprüfer können die Aufzeichnungen über die Einhaltung des AentG und MiLoG nach 

vorheriger Ankündigung und in Anwesenheit von Vertretern des Auftragnehmers, zu den regulären 

Geschäftszeiten ohne Störung des Betriebsablaufes und im Einklang mit dem jeweils anwendbaren Recht, 

insbesondere unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen, vor Ort einsehen und prüfen. 

15.4.6 Der Auftraggeber hat das Recht, Kopien der Aufzeichnungen oder der Auszüge von Aufzeichnungen zu 

erstellen.  

15.4.7 Der Auftragnehmer erklärt sich damit einverstanden, unzulässige Abweichungen von geltendem Recht 

nach schriftlicher Mitteilung durch den Auftraggeber innerhalb eines angemessenen Zeitraums zu 

korrigieren. Prüfungstätigkeiten können an eine externe Stelle von dem Auftraggeber delegiert werden, 

sofern diese über die notwendigen Qualifikationen für die Durchführung der Revision verfügt.  

15.4.8 Jede Partei ist verpflichtet, bei jeglichen Prüfungen, Audits oder Untersuchungen umfassend mitzuwirken, 

die im Zusammenhang mit den Aktivitäten der anderen Partei gemäß diesem Vertrag durchgeführt werden, 

einschließlich der Bereitschaft, sich oder die eigenen Mitarbeiter und/oder Berater für Befragungen zur 

Verfügung zu stellen und die dabei gestellten Fragen umgehend zu beantworten. 

 

15.5 Unterauftragnehmer 

15.5.1 Der Auftragnehmer kann zur Leistungserbringung auf die dem Auftraggeber im Angebotsformular 

angezeigten Unterauftragnehmer zurückgreifen. 

15.5.2 Der Wegfall eines im Angebotsformular angezeigten Unterauftragnehmers ist der Abteilung Vergaben 

unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Bei neu hinzukommenden Unterauftragnehmern ist vorher die 

schriftliche Genehmigung bei der Abteilung Vergaben einzuholen.  

15.5.3 Die Unterauftragnehmer sind durch den Auftragnehmer eigenverantwortlich zu disponieren und 

abzurechnen. Der Auftragnehmer bleibt alleinverantwortlich gegenüber dem Auftraggeber und ist dessen 

alleiniger Ansprechpartner. Der Auftragnehmer ist für jeden Unterauftragnehmer vollumfänglich 

verantwortlich und hat die Einhaltung aller Anforderungen/Bedingungen des Auftraggebers sicherzustellen. 

Unterauftragnehmer des Auftragnehmers gelten als dessen Erfüllungsgehilfen. 
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15.5.4 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf die Aufforderung des Auftraggebers hin einen Unterauftragnehmer 

auszutauschen oder ersatzlos zu streichen, wenn dieser gegen die Anforderungen/Bedingungen des 

Auftraggebers verstößt. 

 

15.6 Ergänzende Regelungen zur Rechnungsstellung 

15.6.1 Die Parteien vereinbaren, dass eine medienbruchfreie elektronische Rechnungsabwicklung zwischen 

Auftraggeber und Auftragnehmer erfolgt. Dabei werden sämtliche Beleg- und Rechnungsdaten per 

Schnittstelle in das SAP-System des Auftraggebers übertragen. Als zentralen Zugang zur Einlieferung der 

E-Rechnungen stellt die Bundesrepublik Deutschland eine Onlinezugangsgesetz-konforme 

Rechnungseingangsplattform (OZG-RE) dem Auftraggeber zur Mitbenutzung zur Verfügung (abrufbar 

unter https://xrechnung-bdr.de). Diese ist grundsätzlich zu nutzen. Damit eine Nutzung erfolgen kann, ist 

der Onboardingprozess des Auftraggebers zwingend durchzuführen. Rechnungen, die ohne vorherigen 

Onboardingprozess übermittelt wurden, können seitens des Auftraggebers nicht verarbeitet werden und 

begründen daher keinen Zahlungsanspruch. Ein Verzugsschaden nach § 286 Abs. 3 BGB scheidet 

insofern aus. 

15.6.2 Die OZG-RE nimmt E-Rechnungen von registrierten Rechnungssendern entgegen, prüft diese 

Rechnungen nach formalen Aspekten und stellt sie den verschiedenen Bundesbehörden, bzw. den ERP-

Systemen für die Rechnungsbearbeitung, zur Abholung bereit. 

15.6.3 Der Auftragnehmer verwendet bei der elektronischen Übermittlung der Rechnung an den Auftraggeber 

grundsätzlich den Standard XRechnung. Es kann auch ein anderer Datenaustauschversand verwendet 

werden, wenn er den Anforderungen der E-Rechnungsverordnung für die elektronische Rechnungsstellung 

(ERechV) entspricht. Der Rechnungsinhalt hat ebenfalls den Anforderungen des § 5 ERechV zu 

entsprechen.  

 Die detaillierten Bedingungen für die Anforderungen im Rahmen der elektronischen Rechnungsstellung 

sind unter der Adresse http://www.bwfuhrpark.de einzusehen (Lieferanteninformation: „Bestimmungen zur 

Rechnungsübermittlung“). 

15.6.5 Es ist die folgende Leitweg-Identifikationsnummer des Auftraggebers zu nutzen: 

  992-80005-38 

15.6.6 Alle in Rechnung zu stellenden Leistungen inklusive der rechnungsbegründenden Unterlagen sind dem 

Auftraggeber in Einheit mit der Rechnung in einem vom Auftraggeber vorzugebendem Format zur 

Verfügung zu stellen. 

15.6.7 Die Parteien vereinbaren, dass Rechnungen, die nicht elektronisch gestellt werden, keinen Verzug nach § 

286 Abs. 3 BGB begründen. 

15.6.8 Sollte kurzfristig (innerhalb von drei (3) Tagen) eine elektronische Rechnungsübermittlung nicht möglich 

sein, ist die Fehlerbehebung abzuwarten. Bei länger andauernden Fehlern muss eine Abstimmung zur 

weiteren Vorgehensweise zwischen den Vertragspartnern erfolgen. 

15.6.9 Der Auftragnehmer weist auf seinen Rechnungen neben dem gemäß § 14 UstG erforderlichen 

Pflichtangaben immer folgende weitere Positionen aus:  

• Ausschreibungsnummer: 26/Research & Advisory/01 

• Bestellnummer des Auftraggebers 

• Positionsnummer der Bestellung des Auftraggebers 

• Bedarfsnummer des Auftraggebers (soweit zutreffend) 

15.6.6 Das Zahlungsziel bei allen aufgrund dieser Ausschreibung erbrachten Leistungen beträgt dreißig (30) Tage 

nach Abnahme und Zugang der ordnungsgemäßen Abrechnung (prüffähige Rechnung) beim 

Auftraggeber.  

15.6.7 Alle Rechnungen und Zahlungen erfolgen in Euro. 

15.6.8 Die Zahlungsavise wird der Auftraggeber an einen vom Auftragnehmer noch zu benennenden E-Mail-

Account versenden. Diesen Account gibt der Auftragnehmer unmittelbar nach Zuschlagserteilung an. 
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Unterschrift Auftraggeber Unterschrift Auftragnehmer 
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